STADTEBAULICHER VERTRAG
Uber das Projekt
» Einkaufszentrum Stadtpromenade”

Zwischen der Stadt Cottbus
Neumarkt 5
03046 Cottbus

vertreten durch den Oberbirgermeister
Herrn Holger Kelch

- nachfolgend , Stadt Cottbus” genannt

und

der EKZ Stadtpromenade Cottbus GmbH
VorholzstraRe 57
14656 Brieselang

vertreten durch die Geschaftsfuhrer

Herrn René Becker
Herrn Andreas Haas

- nachfolgend ,EKZ GmbH" genannt

wird nachfolgender Vertrag geschlossen.

Vorbemerkung

In der Stadtpromenade Cottbus soll zwischen BLECHENcarré und Berliner Platz (Postpark-
platz) das ,Einkaufszentrum Stadtpromenade” errichtet werden.

Das ,Einkaufszentrum Stadtpromenade” wird in einem wesentlichen Teil durch die Errichtung
eines Einkaufszentrums der EKZ GmbH auf deren Grundstlick (im Folgenden ,Einkaufszent-
rum* genannt) und in einem weiteren Teil durch die angrenzende Errichtung eines Gebaude-
teils durch die Gebaudewirtschaft Cottbus GmbH (GWC) realisiert. Dazu ist eine bilaterale
Vereinbarung im Einvernehmen mit der Stadt Cottbus zu treffen.

Erganzend hat die EKZ GmbH eine ehemals im Eigentum der Stadt befindliche Arrondie-
rungsflache mit einer GréRRe von 457 m? erworben. Diese wird mit den anderen in ihrem Ei-
gentum befindlichen Flurstiicken auf einem Grundbuchblatt vereinigt.

Das Baugrundstuck befindet sich im Geltungsbereich des rechtskraftigen Bebauungsplans
M/4/56 ,City-Galerie Stadtpromenade Cottbus”. Aus dessen Festsetzungen lasst sich die
planungsrechtliche Zul&ssigkeit des durch die EKZ GmbH beabsichtigten Vorhabens nicht
ableiten. Daher ist eine Anpassung des bestehenden Planungsrechts erforderlich.

Die Stadtverordnetenversammlung Cottbus hat am 28.10.2015 die Aufstellung des Bebau-
ungsplans ,Einkaufszentrum Stadtpromenade” beschlossen. Die Abgrenzung des Geltungs-
bereiches dieses aufzustellenden Bebauungsplanes ergibt sich aus Anlage 1.
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Die Stadt Cottbus und die EKZ GmbH sehen weitergehenden Regelungsbedarf, der durch
diesen stadtebaulichen Vertrag fixiert wird, insbesondere zur zugigen Errichtung des ,Ein-
kaufszentrums Stadtpromenade®, zu dessen Funktion und Gestaltung, zum Nutzungskon-
zept, zu AusgleichsmalRnahmen sowie zur Erschliel3ung.

1)

2)

Teil I Allgemeines

8§ 1 — Gegenstand des Vertrages

Gegenstand des Vertrages sind die Planung und Errichtung des Einkaufszentrums
Stadtpromenade. (im Weiteren auch ,Vorhaben* genannt).

Das Vertragsgebiet umfasst das Baugrundsttck. Es ist identisch mit dem im Bebau-
ungsplan festgesetzten Kerngebiet MK 1.

Der Grof3teil (ca. 6.100 m2) des Baugrundstiicks, bestehend aus den Flurstiicken 161
bis 166, 270, 271, 318, 319, 322 der Flur 3 der Gemarkung Altstadt sowie den Flursti-
cken 61 bis 64, 99 bis 101, 168, 171 der Flur 17 der Gemarkung Altstadt befindet sich
im Eigentum der EKZ GmbH.

Erganzend hat die EKZ GmbH von der Stadt Cottbus eine dstlich angrenzende Brach-
flache mit einer Gréf3e von ca. 457 m2 erworben. Diese soll in das ,Einkaufszentrum
Stadtpromenade” einbezogen werden.

§ 2 — Bestandteile des Vertrages

Bestandteile des Vertrages sind

a)

b)

c)

Geltungsbereich des Bebauungsplans ,Einkaufszentrum Stadtpromenade” (Anlage 1)
mit Abgrenzung des Vertragsgebietes

Entwurf des Bebauungsplanes ,Einkaufszentrum Stadtpromenade®, Planzeichnung
und Begriindung vom 01.09.2016 (Anlage 2),

der von der EKZ GmbH vorgelegte, am 02.12.2015 in der Sitzung des Ausschusses fiir
Wirtschaft, Bau und Verkehr vorgestellte architektonische/stadtebauliche Entwurf der
Planungsgruppe Sommer vom 27.11.2015 mit der Uberarbeitung vom 08.04.2016
(Anlage 3)

Teil I Vorhaben

§ 3 - Beschreibung des Vorhabens

Das Vorhaben umfasst die Errichtung des Einkaufszentrums Stadtpromenade Cott-
bus einschliellich seiner Ver- und Entsorgung. Die Grundziige des Vorhabens sind in
den in 88 2, 4 und 5 aufgefuhrt.
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1)

2)

8 4 — Durchfiihrung

Die EKZ GmbH wird das Vorhaben gemaf des Entwurfes zum Bebauungsplan (An-
lage 3) errichten.

a) Die Geschosse sollen folgende Hohen Uber Gelande aufweisen:

= Oberkante Attika EG mindestens 4,5 m

= Oberkante Attika 1. OG mindestens 10,2 m

= Oberkante 2. OG im Bereich des Stadtfensters Ost mindestens 14,3 m
= Oberkante 2. OG im Bereich des Stadtfensters Nord mindestens 16,3m
= Oberkante 2. OG im Bereich der Technikzentrale 3 maximal 17,8 m

b) Am ndrdlichen Rand des Gebaudes wird im 2. OG ein baulicher Hochpunkt
(Stadtfenster Nord) mit einer Hohe Uber Gelande von mindestens 16,3 m und ei-
ner Breite von 12,5 m eingeordnet.

¢) Am ostlichen Rand des Gebaudes wird im 2. OG ein baulicher Hochpunkt (Stadt-
fenster Ost) mit einer Hohe Uber Geléande von mindestens 14,3 m und einer Breite
von 54,6 m eingeordnet.

d) Die Westfassade des 1. OG des Gebaudes wird auf ihrer gesamten Lange in ei-
nem Abstand von 24,0 - 25,0 m vor der Fassade der Wohnscheibe errichtet.

e) Die Westfassade des 2. OG des Gebaudes (Nutzflachen und Technikaufbauten)
wird auf ihrer gesamten Lange einschlie3lich der erforderlichen technischen Auf-

bauten in einem Abstand von mindestens 40,0 m vor der Fassade der Wohn-

scheibe errichtet

f) Die Ostfassade des Erdgeschosses des Gebaudes wird zu mindestens 75 % ver-
glast ausgefihrt und beleuchtungstechnisch aufgewertet, die Fassaden und die
Dachaufsichten werden insgesamt entsprechend der aus den Unterlagen in der
Anlage 3 zu entnehmenden Qualitat gestaltet.

g) Die Sid-, Ost- und Nordfassade des auskragenden 1. Obergeschosses wird aus
optischen Griinden mit einer Vorhangfassade aus Textilgewebe bekleidet, die
Mdoglichkeiten fur eine Hinter- bzw. Beleuchtung bietet. Die Ausdehnung der zu
realisierenden Textilfassade ergibt sich aus der Vorhabenplanung vom

27.11.2015, die im Ausschuss fur Wirtschaft, Bau und Verkehr am 02.12.2015 6f-

fentlich prasentiert wurde.

h) Die einzelnen Nutzungseinheiten des Erdgeschosses auf der Ostseite des Ge-
baudes sind direkt vom 6stlich angrenzenden Freiraum (Flaniermeile) aus zu-
ganglich zu gestalten.

i) Mindestens 1.500 m2 der Dachflache des Gebaudes werden extensiv begrint,
erforderliche Aufbauten der technischen Infrastruktur (Luftung/Heizung) werden
unter Berucksichtigung funktioneller Erfordernisse eingehaust und begrint.

i) An der Fassade des 2. OG sind 4 Fledermaus-Ganzjahresfassadenquartiere 1
WQ und eine Sperlingskolonie 1 SP mit 3 Brutkammern anzubringen.

Die EKZ GmbH hat am 18.12.2015 (2. Tektur vom 07.07.2016) einen den vorgenann-
ten Vorgaben im Wesentlichen entsprechenden Bauantrag fiir das Gebaude bei der
Stadt Cottbus eingereicht. Anderungen des Vorhabens bediirfen der schriftlichen
Zustimmung der Stadt Cottbus.

Die EKZ GmbH beabsichtigt, das Vorhaben einschlieRlich der in diesem Vertrag ent-
haltenen Verpflichtungen entsprechend der am 18.12.2015 (2. Tektur vom
07.07.2016) beantragten Baugenehmigung innerhalb von 24 Monaten nach Rechts-
kraft dieser Genehmigung, spéatestens am 31.12.2019 fertig zu stellen.
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

1)

8§ 5 — Weitere Anforderungen an das Vorhaben

Beschrénkung der Verkaufsflache

Um sicherzustellen, dass von dem Vorhaben ,Einkaufszentrum Stadtpromenade* keine
schadlichen Auswirkungen auf die Einzelhandelslandschaft der Cottbuser Innenstadt
ausgehen, wird die maximal zuldssige Verkaufsflache durch gesonderte vertragliche
Vereinbarung zwischen der Stadt Cottbus und der EKZ GmbH einschlief3lich grund-
buchlicher Sicherung zugunsten der Stadt Cottbus bezogen auf das Baugrundstiick der
EKZ GmbH auf 5.900 m? (einschlieRlich der kommunalen Arrondierungsflache) be-
grenzt.

Nachweis notwendiger Stellplatze fur Kraftfahrzeuge/Stellplatzablése

Ein Anteil der fur das Einkaufszentrum notwendigen Stellplatze fur Kraftfahrzeuge soll
im Parkhaus des BLECHENcarré nachgewiesen werden. Der verbleibende Anteil wird
auf Grundlage der Stellplatzablosesatzung der Stadt Cottbus durch Zahlung eines
Geldbetrages an die Stadt Cottbus abgel6st. Detaillierte Vereinbarungen werden dazu
im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens im Stellplatzablosevertrag getroffen.

Nachweis notwendiger Fahrradabstellplatze

Die fur das Einkaufszentrum notwendigen Fahrradabstellplatze werden durch die EKZ
GmbH auf den im Eigentum der Stadt befindlichen Verkehrsflachen in direkter Nach-
barschaft zum Einkaufszentrum errichtet. Ein entsprechender Gestattungsvertrag wird
zwischen der EKZ GmbH und der Stadt Cottbus (Fachbereich Griin- und Verkehrsfla-
chen) abgeschlossen.

Werbung
Durch die EKZ GmbH ist ein mit der Stadt abgestimmtes Werbekonzept zu erarbeiten

und einzureichen. Dieses Konzept soll folgenden Grundsatzen entsprechen: Die textile
Fassade des 1. Obergeschosses Ostfassade kann als Trager fur virtuelle Fassadenge-
staltung und Werbung dienen. Im Erdgeschoss kdnnen kleinteilige Werbeanlagen an-
gebracht werden. Ab dem 2. Obergeschoss werden keine Werbeanlagen installiert.

Gastronomische Einrichtungen

Zur Vermeidung der UbermdaRigen Belastung der benachbarten Wohnnutzungen mit
Soziallarm sind Eingange und AuRenflachen von gastronomischen Einrichtungen, de-
ren Offnungszeiten in die Nachtstunden (22:00Uhr bis 06:00 Uhr) fallen, ausschlieRlich
entlang der Ostfassade einzuordnen.

Warenanlieferung

Die Warenanlieferung fur das Einkaufszentrum hat Uber die Zufahrt von der Berliner
Strafl3e und nur werktags in der Zeit von 06:00 - 21:00 Uhr zu erfolgen. Die Anlieferung
mit LKW (> 7,5 t) darf dabei maximal 5 Anfahrten pro Tag nicht iibersteigen.

Teil 1l ErschlielBung

8§ 6 — Planung und Herstellung der ErschlielBungsanlagen

Die Herstellung der zur ErschlieBung des Vorhabens ,Einkaufszentrum Stadtpromena-
de* dienenden o6ffentlichen Verkehrs- und Freiflachen erfolgt durch die Stadt Cottbus.
Dazu wird die EKZ GmbH mit der Stadt Cottbus einen separaten Vertrag zum Bauab-
lauf und zur Planung und Herstellung der Schnittstellen zwischen kommunalem und
privatem Grundstiick der EKZ GmbH eingehen, sowie zur Regelung der Kostentra-

gung.
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1)

2)

1)

2)

3)

1)

2)

3)

4)

§ 7 — Leitungen

Mischwassersammler

Durch das Einkaufszentrum wird der stadtische Mischwassersammler in einem Teilbe-
reich Uberbaut. Die EKZ GmbH wird mit dem Leitungstrager, der Lausitzer Wasser
GmbH & Co.KG vertragliche Regelungen zur Uberbauung der Leitung treffen.

Gasleitung
Unter dem Baufeld des Einkaufszentrums befindet sich ein Kollektor, der u.a. eine

Gasleitung des Leitungstragers Stadtwerke Cottbus GmbH enthalt. Die EKZ GmbH
wird mit der Stadtwerke Cottbus GmbH eine vertragliche Vereinbarung zur Verlegung
der Gasleitung eingehen.

Teil IV Schlussbestimmungen

§ 8 — Kostentragung

Grundsatzlich tragen die EKZ GmbH und die Stadt Cottbus jeweils die Kosten fir die
von ihnen durchzufiihrenden Malinahmen zur Vertragserfullung.

Die EKZ GmbH tragt die Kosten der Durchfihrung des Bebauungsplanverfahrens zur
Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen fir die Genehmigungsfahigkeit
des Vorhabens, insbesondere durch Bereitstellung der erforderlichen Planungen und
Gutachten. Néaheres regelt der am 22.02.2016 zwischen dem Fachbereich Stadtent-
wicklung und der EKZ GmbH geschlossene Planungsvertrag.

Die EKZ GmbH verpflichtet sich, mit den jeweiligen Ver- und Entsorgungsunternehmen
Uber die in ihrem Grundstick liegenden Ver- und Entsorgungsleitungen die personlich
beschrankten Dienstbarkeiten zu vereinbaren und grundbuchlich zu sichern.

8§ 9 — Sicherung der Vertragserfillung

Sofern die EKZ GmbH den sich aus § 4 ergebenden Verpflichtungen, zur stadtebauli-
chen Gestaltung des Vorhabens nach Abs. 1) Buchstaben f bis j und Absatz 2) bis zur
Er6ffnung des Einkaufszentrums nicht nachkommt, zahlt sie eine Vertragsstrafe in HO-
he wvon 250.000 € (in Worten: Euro  Zweihundertfinfzigtausend).
Die Vertragsstrafe ist fallig, wenn objektiv festgestellt werden kann, dass die Gestal-
tung den Vereinbarungen geman § 4 Abs. 1) mit Bezug auf die Anlage 3 widerspricht.

Zur Sicherung der Vertragsstrafe tbergibt die EKZ GmbH der Stadt Cottbus eine unbe-
fristete selbstschuldnerische Bankburgschaft eines anerkannten Kreditinstitutes, das
der deutschen Bankaufsicht unterliegt oder ein gleichwertiges Sicherungsinstrument.

Die Burgschaft nach Abs. 2) ist der Stadt vor Ausreichung der Baugenehmigung zu
Ubergeben und wird durch die Stadt Cottbus nach Abschluss des Hochbaus einschliel3-
lich der Erfullung der Verpflichtung aus Abs. 1) freigegeben.

Liegen die Voraussetzungen fur die Rickgabe der Burgschaft nach Abs. 3) nicht vor
und ist die Zahlung der sich aus Abs. 1) ergebenden Vertragsstrafe nicht spatestens 4
Wochen nach dem in Abs. 1 genannten Erfillungstermin kassenwirksam auf ein dem
Vorhabentrager auf dessen Anforderung mitgeteiltes Konto erfolgt, bedient sich die
Stadt zur Begleichung der Vertragsstrafe aus der Burgschaft.
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1)

2)

3)

1)

2)

1)

2)

§ 10 — Kindigung des Vertrages/Aufhebung des Bebauungsplans

Stellt die EKZ GmbH das Vorhaben nicht innerhalb einer Frist von 2 Jahren nach Ab-
lauf der Fertigstellungsfrist aus 8 4 Abs. 2) aus Grunden, die sie selbst zu vertreten
hat, nicht fertig, ist die Stadt Cottbus berechtigt, diesen Vertrag zu kiindigen.

Weiterhin ist die Stadt Cottbus nach Ablauf der Frist aus Absatz 1) berechtigt, den
Bebauungsplan M/4/100 ,Einkaufszentrum Stadtpromenade” aufzuheben. Fir diesen
Fall verzichtet die EKZ GmbH unwiderruflich auf eine Geltendmachung von Entschéa-
digungsansprichen nach den 88 39 bis 44 BauGB.

Die EKZ GmbH hat das Recht zur Kiindigung des Vertrages, wenn die Errichtung des
in 88 1 bis 5 beschriebenen Einkaufszentrums wirtschaftlich unmdglich geworden ist.

In diesem Fall gilt Abs. 2) entsprechend.

§ 11 — Haftungsausschluss

Aus diesem Vertrag entsteht der Stadt Cottbus keine Verpflichtung zur Aufstellung ei-
nes Bebauungsplans.

Eine Haftung der Stadt Cottbus fur etwaige Aufwendungen der EKZ GmbH, die diese
im Hinblick auf die Aufstellung der Satzung und die Planverwirklichung tatigt, ist aus-
geschlossen.

§ 12 — Vertragsanderungen, Unwirksamkeit von Vertragsbestimmungen

Vertragsanderungen oder -erganzungen bedurfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der
Schriftform. Nebenabreden bestehen nicht. Der Vertrag ist zweifach ausgefertigt. Die
Stadt Cottbus und die EKZ GmbH erhalten je eine Ausfertigung.

Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berthrt die Wirksamkeit der Gbrigen Re-
gelungen dieses Vertrages nicht. Die Vertragsparteien verpflichten sich, unwirksame
Bestimmungen durch solche zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck des Vertrages
rechtlich und wirtschaftlich entsprechen.
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§ 13 — Wirksamwerden
1)  Der Vertrag wird mit Unterzeichnung beider Vertragspartner wirksam.

2) Die Wirksamkeit dieses Vertrages ist Voraussetzung fur die Fassung des Beschlusses
der Stadtverordnetenversammilung Cottbus iiber den Abschluss des Verfahrens der Of-
fentlichkeits- und Behordenbeteiligung nach § 3 Abs. 2, § 4 Abs. 2 und § 4a Abs. 2 bis
5 BauGB zum Bebauungsplanverfahren M/4/100 ,Einkaufszentrum Stadtpromenade”
und damit gemaR § 33 Abs. 1 BauGB ebenfalls Voraussetzung fur die Erteilung einer
Baugenehmigung.

3) Die Wirksamkeit des Vertrages erlischt, wenn der Abwéagungsbeschluss nach Absatz
2) nicht gefasst wird.

Stadt Cottbus: EKZ Stadtpromenade Cottbus GmbH:
Cottbus, den Brieselang, den

Holger Kelch René Becker

Oberblrgermeister Geschaéftsfuhrer

Andreas Haas

Geschéftsfuhrer

Anlagen

Anlage 1 Geltungsbereich des Bebauungsplans ,Einkaufszentrum Stadtpromenade®,
mit Abgrenzung des Vertragsgebietes

Anlage 2 Entwurf des Bebauungsplanes ,Einkaufszentrum Stadtpromenade*, Plan-
zeichnung und Begriindung vom 01.09.2016

Anlage 3 Architektonischer/stadtebaulicher Entwurf der Planungsgruppe Prof. Som-
mer vom 27.11.2015, vorgestellt von der EKZ GmbH im WBVA am
02.12.2015 mit der Uberarbeitung vom 08.04.2016

Anlage 4 Grundrissplan Zwischenbau GWC/EKZ (Ubersichtsplan)
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stcb0656
Textfeld
Städtebaulicher Grundsatzvertrag
Anlage 1


o
' Stadt Cottbus Bebauungsplan Nr.

STADT COTTBUS
CHOSEBUZ

M/4/100 "Einkaufszentrum Stadtpromenade”

Stadtebaulicher Grundsatzvertrag
Anlage 2

Katastervermerk

Die verwendete Plangrundlage enthélt den Inhalt des Liegenschaftskatasters und
weist die planrelevanten baulichen Anlagen sowie StraBen, Wege und Platze
vollsténdig nach.

Sie ist hinsichtlich der planungsrelevanten Bestandteile geometrisch einwandfrei.
Die Ubertragbarkeit der neu zu berechnenden Grenzen in die Ortlichkeit ist
einwandfrei moglich. Der Kartenausschnitt (Katasterkarte) entspricht fiir den
Geltungsbereich der Satzung dem Stand vom ... 20......

Cottbus, det

(Unterschrift,

- Siegel-
Liegenschaftskarte des Fachbereiches Geoinformation und Liegenschaftskataster,
Flur 3, Flur 17, Hohenbezug DHHN 92, Lagebezugsystem ETRS 89
Die Regelungen des Urheberrechtsgesetzes sind zu beachten.

Verfahrensvermerke

Abwigungs- und Satzungsbeschluss
Die Stadtverordnetenversammlung Cottbus hat die vorgebrachten Stellungnahmen
der Behérden und sonstigen Trager offentlicher Belange, der Nachbargemeinden und
der Offentlichkeit am .. gepriift. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.
Der Bebauungsplan in der Fassung VOm ................ccoovviiinieennin. wurde am
J gemél § 10 Absatz 1 BauGB als Satzung beschlossen. Die
Begriindung wurde gebilligt.

Cottbus, den...................
(Unterschrift)

- Siegel- Der Oberbiirgermeister
Ausfertigung
Der Bebauungsplan in der Fassung vom , von der
Stadtverordnetenversammilung der Stadt Cottbus am ... gemaR §

10 Absatz 1 BauGB als Satzung beschlossen, wird hiermit ausgefertigt.

Cottbus, den...................
(Unterschrift)
- Siegel- Der Oberblirgermeister

Offentliche b - eten
Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes sowie die Stelle, bei der der
Bebauungsplan auf Dauer wahrend der Dienstzeiten von jedermann eingesehen
werden kann und tber den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind am ..................... im
LAmtsblatt fiir die Stadt Cottbus” Nr. ..., Jahrgang ..... bekannt gemacht worden. In
der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens-
und Formvorschriften und von Mangeln in der Abwagung sowie auf die Rechtsfolgen
(§ 214 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1-3 und Absatz 2 BauGB und § 214 Absatz 2a BauGB)
gemal § 215 Absatz 2 BauGB und weiter auf die Félligkeit und das Erléschen von
Entschadigungsanspriichen (§ 44 Absatz
3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 BauGB) gemal § 44 Absatz 5 BauGB hingewie- sen
worden.

Cottbus, den...................
(Unterschrift)
- Siegel- Der Oberburgermeister

Nebenzeichnung 1: Baugrenzen und Baulinien
fur das Il. Vollgeschoss

Bel

Grner-Gesamtschulen:

Berlner Platz

320
rliner” Platz

Nebenzeichnung 2: Baugrenze

oberhalb des Il. Vollgeschosses

‘Teil B: Textliche Festsetzungen ‘

1. Stadtebauliche Festsetzungen

1.1 Kerngebiet MK1 (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. mit § 9 Abs. 3 BauGB sowie § 7 und § 1 Abs. 5-8 BauNVO)

In dem Kerngebiet mit der Bezeichnung MK1 sind Einzelhandelsbetriebe nur im ersten und zweiten Vollgeschoss zuléssig. Im ersten
Vollgeschoss sind ausschlielich Einzelhar iebe, Schank- und Spei: irtschaften, sonstige nicht storende Gewerbebetriebe
und Anlagen fiir kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke zulassig. Wohnungen kénnen oberhalb des
zweiten Vollgeschosses ausnahmsweise zugelassen werden. Vergniigungsstétten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO kénnen
ausnahmsweise zugelassen werden. Vergniigungsstatten, die nicht dem § 4a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO entsprechen sowie Bordelle,
bordellartige Betriebe, eigenstandige Werbeanlagen als nicht storende Gewerbebetriebe und Tankstellen sind unzuléssig.

1.2 Kerngebiete MK2 und MK3 (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. mit § 9 Abs. 3 BauGB sowie § 8 und § 1 Abs. 5-8 BauNVO)

In den Kerngebieten mit den Bezeichnungen MK2 und MK3 sind Tankstellen, Bordelle, bordellartige Betriebe, eigenstandige
Werbeanlagen als nicht stérende Gewerbebetriebe und Vergniigungsstatten unzulassig. Einzelhandelsbetriebe sind ausschlieRlich
im ersten Vollgeschoss des MK2 zuldssig. Wohnungen kénnen oberhalb des ersten Vollgeschosses zugelassen werden. Im MK2
sind oberhalb des zweiten Vollgeschosses, im MK3 oberhalb des ersten Vollgeschosses ausschlieRlich Wohnungen zulassig.

1.3 Hohe baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Ausnahmsweise kann zugelassen werden, dass die festgesetzte maximale Hohe baulicher Anlagen in dem mit ein und zwei
Vollgeschossen festgesetzten Bereichen des Kerngebietes MK1 fiir erforderliche technische Anlagen auf einer Fldche von bis zu
300 m? um bis zu 1,50 m Uberschritten wird.

1.4 Uberschreiten der Baulinien (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V. mit § 23 Abs. 2 Satz 3 BauNVO)

Im Kerngebiet MK1 bzw. hieran angrenzend kénnen im Bereich der Flachen ABCD, IJKLM und NOPQR auskragende Décher als
hervortretende Gebaudeteile gemaR § 23 Abs. 2 Satz 3 der Baunutzungsverordnung zugelassen werden, wenn eine lichte Hohe von
mindestens 4,20 m eingehalten wird.

1.5 Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V. mit § 23 Abs. 3 BauNVO)
In den Kerngebieten mit der Bezeichnung MK1 und MK2 sind bauliche Anlagen des ersten Vollgeschosses bis an die
Baugebietsgrenze zwischen den Punkten ,E* und ,F* ohne Grenzabsténde anzubauen.

1.6 A hi gen und (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V. mit § 12 Abs. 6 BauNVO)
In den Kerngebieten mit den Bezeichnungen MK1, MK2 und MK3 sind Garagen und Stellplatze unzulassig.

1.7 Dachbegriinung (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB): Im Kerngebiet mit der Bezeichnung MK1 sind mindestens 1.500 m? der
Dachflache extensiv zu begriinen. Es ist eine Substratschicht von mindestens 10 cm zu gewahrleisten.

1.8 PflanzmaBnahmen auf der Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Auf den Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung ,FuB- und Radweg“ sind mindestens 15 % der Flache unversiegelt
anzulegen und zu begriinen. Insgesamt sind mindestens 15 Laubbaume (Solitarhochstamme/Hochstamme, 4x verpflanzt, StU.
16/18) als Baumreihe zu pflanzen und zu erhalten. Bestehende Baume, die diese Qualitat aufweisen, kdnnen angerechnet werden.
Die zur Bindung und zum Erhalt festgesetzten Einzelb&ume sind bei Abgang zu ersetzen.

1.9 MaBnahmen zum Artenschutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) Im Kerngebiet MK 1 sind vier "Fledermaus-Ganzjahres-Fassaden-
quartiere” und eine Nisthilfe "Sperlingskolonie mit 3 Brutkammern" in Gebauden oberhalb des Erdgeschosses zu integrieren.
1.10 Gliederung der Ker biete nach Ei iSSi hutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
In den gekennzeichneten Teilen der Kerngebiete MK1 und MK2 sind nur solche Anlagen zuldssig, deren immissionswirksames
Emissionskontingent Lex die angegeben flachenbezogenen Schallleistungspegel fiir eine gemittelte Schallemission nicht
berschreiten. Die Priifung der Einhaltung der Emissionskontingente L ex erfolgt nach DIN 45691 "Gerauschkontingentierung”. Der
Nachweis hat sich grundsétzlich auf die angegebenen maRgeblichen Immissionsorte 10 zu beziehen.
Es ist zulassig, die vorgegebenen Emissionskontingente L ex der Teilflichen TF 1 bis TF 3 in Einzelfallen unter Beachtung der aus
dem Gesamtkontingent resultierenden Immssionsrichtwertanteile umzuverteilen.

Tabelle 1 Emissionskontingente Lex in dB

Teilflache |Emissionskontingent Lex(dB/m?) tags / nachts Nachweisbezug maRgeblicher Immissionsort IO
TF 1 53/38 101 2. Obergeschoss, 6 m

1011 4. Obergeschoss, 14 m
TF 2 59 /44 103 3. Obergeschoss, 14 m
105 3. Obergeschoss, 14 m
TF3 45/32 106 2. Obergeschoss, 12 m

Fir die Immissionsorte 10 1, 10 1.1 und 10 5 gelten ein um die in der Tabelle 2 genannten Zusatzkontingente

erhohtes Emissionskontingent (Nachweis tiber Einzelfallpriifung im Genehmigungsverfahren).

Tabelle 2  Zusatzkontingent in dB

[ Tmmissionsort usatzkontingent
10

101
1011 10
105 4

Immissionsorte: 10 1, 101.1 - Berliner Platz 1, 10 3 - Stadtprom. 10, 10 5 - Stadtprom. 12, 10 6 - Kerngebiet MK1

1.11 Zuordnungsfestsetzung (§ 9 Abs. 1a BauGB)

Fur die naturschutzfachliche Kompensation der ermdglichten Eingriffe in Natur und Landschaft ist die Entsieglung und Begriinung
einer 2.182 m? groRen Flache, Gemarkung Schmellwitz, Flur 71, Flurstiick 684 (teilweise) auBerhalb des Bebauungsplans durch die
Stadt Cottbus sicherzustellen. Die MaBnahme wird vollstandig den Eingriffen der Ver achen besonderer immung
des Bebauungsplans zugeordnet.

2 htliche F
2.1 Ortliche Bauvorschrift: Werbeanlagen

In den Kerngebieten MK1 und MK2 sind Werbeanlagen ausschlieRlich im Bereich des ersten Vollgeschosses und nur an der Statte
der Leistung zulassig. Werbeanlagen mit Blink- und/oder Wechselbeleuchtung sind unzulassig. Im Kerngebiet MK2 kénnen
Werbeanlagen ausnahmsweise auch oberhalb des ersten Vollgeschosses zugelassen werden. Im Kerngebiet MK3 sind
Werbeanlagen unzulassig.

2.2 Ortliche Bauvorschrift: Dachform

Im Kerngebiet sind die Dacher als Flachdécher mit einer Dachneigung von unter 6 Grad auszubilden. Im Kerngebiet mit der
Bezeichnung MK1 ist an den oberen Abschliissen der AuRenwénde eine horizontal verlaufende Attika auszubilden, deren absolute
Hohe oberhalb des héchsten Punktes der jeweiligen Dachhaut liegt.

2.3 Ortliche ift: F 6

Zwischen den Punkten G und H ist die Fassadenfléche des ersten Vollgeschosses zu mindestens 70% als Schaufensterfassade zu
erstellen. Die Verwendung von verspiegeltem Glas ist unzulassig.

3. Nachrichtliche Ubernahmen

3.1 Bodendenkmal: Der &stliche Bereich des Plangebietes beriihrt das Bodendenkmal ,Mittelalterlicher Stadtkern von Cottbus, Fpl.
22", hier die igungsanlagen (: und aben). Die Regelungen des BbgDSchG sind zu beachten.

3.2 Baudenkmale: Das gesamte Plangebiet ist Bestandteil des "Denkmalensembles Stadtpromenade: Stadtpromenade, zwischen
Karl-Liebknecht-StraRe und Berliner Platz mit den Objekten: Warenhaus, Punkthochhaus Am Turm, Volksbuchhandel, Gaststatte,
Wohnscheibe, Punkthochhaus Berliner Platz und Stadthalle und Hotel". Die Regelungen des BbgDSchG sind zu beachten.

4. Hinweise

4.1 BauNVO: Es gilt die Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBI. | S. 132),
zuletzt geéndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBI. | S. 1548).

4.2 Sanierungsgebiet: Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt im férmlich festgelegten Sanierungsgebiet "Modellstadt
Cottbus-Innenstadt"

4.3 Einzelhandelsvertraglichkeit: Fir die Sicherstellung einer Vertraglichkeit der zulassigen Einzelhandelsnutzungen im Kerngebiet
ist Uiber sonstige MaRnahmen (vertragliche Regelungen, Dienstbarkeiten zugunsten der Stadt Cottbus) dauerhaft sicherzustellen,
dass in dem Kerngebiet MK1 eine Gesamtverkaufsflache von maximal 5.900 m? nicht Uiberschritten wird.

4.4 AuRerkrafttreten des bisherigen Planungsrechts : Im Geltungsbereich des Bebauungsplans treten alle bisherigen
Festsetzungen und baurechtlichen Vorschriften, die verbindliche Regelungen der in § 9 Abs. 1 des Baugesetzbuchs bezeichneten
Art enthalten, auRer Kraft.

4.5 Ar Zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbestanden sind die Malnahmen der textlichen Festsetzung
1.9 in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehérde durchzufiihren. Die Integration der Nisthilfen muss bereits bei der Planung
der Geb&ude im MK1 berticksichtigt werden.

4.6 Immissionsschutz: Die in der textlichen Festsetzung 1.10 zum Immissionsschutz in Bezug genommene DIN 45691
,Gerauschkontingentierung” kann im Fachbereich Stadtentwicklung der Stadtverwaltung Cottbus, Technisches Rathaus,
Karl-Marx-Str. 67, Zimmer 4.068 wahrend der &ffentlichen Sprechstunden eingesehen werden.

‘ Planzeichenerklarung

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Kerngebiet (§ 7 BauNVO)
mit Baugebietsnummer, i.V.m. textlichen Festsetzungen 1.1 und 1.2

MaR der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
Bezug: Baugebiet

Grundflachenzahl (GRZ)
als Hochstmald

erbaubare Grundstlicksflache, Baukdrperausweisung

Zahl der Vollgeschosse
als Hochstmaly

Oberkante baulicher Anlagen als Mindest- und Hochstmaf in m tiber
festgesetztem Bezugspunkt
i.V.m. textlicher Festsetzung 1.3

742 festgesetzter Bezugspunkt
- in Meter tiber NHN

Uberbaubare Grundstiicksflichen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)
Baugrenze (§ 23 BauNVO)

Baulinie (§ 23 BauNVO)
i.V.m. textlicher Festsetzung 1.4

1

Verkehrsflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Verkehrsflachen
besonderer Zweckbestimmung
i.V.m. textlicher Festsetzung 1.8

Zweckbestimmung:
FuBganger- und Radwegebereich

=l

Bindung und Erhaltung von Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB)

Bindung und Erhalt von Einzelbdumen

Leitungsrechte (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Mit Leitungsrechten zugunsten der zustandigen Ver- und Entsorgungstrager
zu belastenden Flachen

1

Sonstige Planzeichen

Grenze des Geltungsbereichs

(§ 9 Abs. 7 BauGB) VermaRung in Meter

Abgrenzung unterschiedlicher Baugebiete

Abgrenzung von Flachen mit
unterschiedlichen Emissionskontin-
genten i.V.m. textlicher Fests. 1.10

Nachweisorte
Immissionen

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungsmafe
(Hohen OK und Vollgeschosse VG)

Hinweis auf Abgrenzung unterschiedlicher Baugrenzen und Baulinien
in Neb i 1

Bezeichnung von Teilgebieten, Bereichen, Linien tber Punkte
i.V.m. textlichen Festsetzungen 1.4, 1.5 und 2.3

JHEE

Nachrichtliche Ubernahmen (§ 9 Abs. 6 BauGB)

Gebaude des eingetragenen

Eingetragenes Bodendenkmal
Denkmalensembles

Brunschwin,

Brunswik
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